
w i l l sich auch an der Konferenz selbst nicht beteiligen: die 
USA. 
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Rüstungsgüter, Regierungsverantwortung 
und völkerrechtliche Verpflichtungen 
Der internationale Handel mit konventionellen Waffen in der Praxis der Vereinten Nationen 

Seit 1945 standen in der internationalen Abrüs tungsdeba t t e 
Fragen der nuklearen Bewaffnung deutlich i m Vordergrund. In 
Zukunft könn te jedoch die konventionelle Rüs tung wieder ein 
größeres Gewicht erlangen. Darauf deutet nicht zuletzt der Ver
lauf der jüngs ten Diskussion i m Westen übe r die Vorschläge der 
Sowjetunion zum Abbau der nuklearen Mittelstreckenraketen 
in Europa hin. Je größer die Fortschritte bei der A b r ü s t u n g i m 
atomaren Bereich i n Zukunft sein werden, desto mehr werden 
Fragen der konventionellen Verteidigung in den Vordergrund 
rücken. Hierzu gehör t auch das Problem des internationalen 
Handels mi t konventionellen Rüs tungsgütern . I m folgenden soll 
nach einer Bestandsaufnahme untersucht werden, welche Rolle 
diese Thematik in der Arbeit der Vereinten Nationen bisher 
gespielt hat. 

I. Der internationale Waffenmarkt — Fakten und Trends 

Der internationale Waffenhandel ist wieder einmal i n die 
Schlagzeilen geraten. I n den Vereinigten Staaten e r schü t te r t die 
Aufdeckung geheimer Waffenlieferungen an Iran die innenpoli
tische Stellung der Regierung und des Präs iden ten . In der Bun
desrepublik Deutschland wurde anläßl ich des Besuchs des israe
lischen S taa t sp rä s iden ten Herzog Anfang A p r i l dieses Jahres die 
Diskussion um mögliche Waffengeschäfte mi t Saudi-Arabien 
wieder neu entfacht. Bergen diese Ereignisse eher politischen 
Zündstoff i n sich, so kommt der behaupteten Lieferung von 
Konstruktionsunterlagen zum Bau von U-Booten an Südaf r ika 
durch die deutschen Firmen Howaldtswerke/Deutsche Werft 
A G und Ingenieurkontor Lübeck i m Hinbl ick auf die Embargo
resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen auch 
völkerrecht l iche Bedeutung zu. 
Die genannten Ereignisse werfen Schlaglichter auf einen Be
reich i n den internationalen Beziehungen, dem ansonsten eher 
Diskretion zuteil w i r d . Die Bedeutung des internationalen Waf
fenmarktes läßt sich jedoch nur ermessen, wenn man bedenkt, 
daß abgesehen von den beiden S u p e r m ä c h t e n USA und Sowjet
union sowie — mi t E insch ränkungen — von Frankreich alle 
Staaten zur Aus rüs tung ihrer S t re i tkräf te in mehr oder weniger 
großem Umfang auf den Kauf von Rüs tungsgü te rn i m Ausland 
angewiesen sind 1 . 
Nach den vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut (Stock
holm International Peace Research Institute; SIPRI) für einen 
Zeitraum von fünf Jahren (1981 — 1985) ermittelten Daten 2 w i r d 
der internationale Waffenmarkt von zwei Hauptlieferanten be
herrscht: Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion wickeln 
etwa zwei Dri t te l aller Waffengeschäfte ab, wobei die USA mi t 
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einem Ante i l von 38,7vH deutlich vor der anderen Supermacht 
(27,6vH) liegen. Es folgen mi t weitem Abstand Frankreich (10,6 
vH), Großbr i t ann ien (4,7vH), die Bundesrepublik Deutschland 
(4,0vH) und Italien (3,8vH). Insgesamt weisen die Zahlen seit 
Beginn dieses Jahrzehnts einen deutlich rückläuf igen Marktan
te i l der beiden Supe rmäch t e auf, der 1980 noch bei etwa 80vH 
lag. Dagegen hat vor allem Frankreich seine Position ausbauen 
können . Ferner ist zu beobachten, daß die Zahl der Anbieter auf 
dem Waffenmarkt steigt. Auffallend ist, daß insbesondere eine 
Reihe sogenannter Schwel len länder eine eigene Rüs tungs in 
dustrie aufgebaut hat, deren Produkte nun auf den internatio
nalen Mark t d r ängen und dort wegen ihrer leichteren Handha
bung und ihres vergleichsweise niedrigeren Preises durchaus 
ihre Kunden finden, zumal diese Geschäfte — i m Gegensatz zu 
Käufen bei den S u p e r m ä c h t e n — weitgehend ohne politische 
oder ideologische Auflagen abgewickelt werden. Insgesamt be
t r äg t der Ante i l dieser Gruppe am Rüstungsgeschäf t bereits 
etwa 3,7vH; als wichtigste Lieferstaaten sind hier — i n dieser 
Reihenfolge — Israel, Brasilien, Korea (Republik), Südaf r ika (!), 
Singapur, Indonesien, Ägypten und Argentinien zu nennen. 
Hinzu kommt noch ein Marktantei l Chinas von 2,3vH. 
Die Motive für den Export von Waffen sind eindeutig. F ü r die 
beiden Supe rmäch t e stehen außen- und bündnispol i t i sche Ge
sichtspunkte i m Vordergrund. Waffenlieferungen sind Bestand
tei l des Zusammenhalts regionaler Mi l i t ä rbündnisse und s t ä r 
ken die mi l i tä r i sche Schlagkraft befreundeter Staaten an strate
gisch wichtigen Punkten der Welt. Sie dienen ferner als Hebel, 
um auf die Innen- und Außenpol i t ik des Empfängers t aa te s E i n 
fluß zu gewinnen. Möglichkei ten zur E inf lußnahme ergeben sich 
nicht selten aus der Notwendigkeit, neben den gelieferten Waf
fensystemen auch Techniker und Berater zu entsenden, um die 
S t re i tkräf te des Empfängers i m Gebrauch des neuen Rüs tungs 
materials zu unterrichten. Abhäng igke i t en können auße rdem i m 
Hinbl ick auf den Bedarf an Ersatzteilen auftreten. Bei den k le i 
neren E x p o r t l ä n d e r n stehen eher wirtschaftliche Gesichtspunk
te i m Vordergrund. Die Ausfuhr von Kriegswaffen ist erforder
l ich, um die eigene Rüs tungs indus t r i e rentabel zu halten, die mi t 
der Ausstattung der jeweiligen nationalen St re i tkräf te allein bei 
weitem nicht ausgelastet wäre . D a r ü b e r hinaus k ö n n e n übe r 
eine vermehrte Produktion zu Exportzwecken auch die Herstel
lungskosten pro S tück gesenkt werden. 

I n qualitativer Hinsicht gibt es auf dem heutigen internationalen 
Waffenmarkt kaum Beschränkungen . Angeboten werden die 
modernsten Produkte der Mil i tär technologie . Nicht selten be
stellt der Kunde neue Waffensysteme bereits zu einem Zeit-
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Der zwischen Madagaskar und dem afrikanischen Festland gelegene Komoren-Archi
pel besteht aus den vier Inseln Anjouan, Grande-Comore. Mayotte und Moheli. Die 
Insel Mayotte steht noch unter französischer Kontrolle, ungeachtet der Tatsache, daß 
die Generalversammlung der Vereinten Nationen immer wieder die Souverän i t ä t der 
Islamischen Bundesrepublik Komoren (UN-Mitgl ied seit dem Herbst 1975) übe r die 
Insel bekräf t igt hat; siehe auch S. 143 dieser Ausgabe. 

punkt, i n dem diese noch nicht einmal in den nationalen Streit
kräf ten des Exportlandes eingeführt worden sind. 
Auf der Käufersei te sind i m Waffengeschäft nahezu alle Staaten 
der Welt anzutreffen. Größter regionaler Waffenimporteur ist 
das Krisengebiet des Nahen und Mitt leren Ostens (50vH), wobei 
die Lieferungen haup t säch l i ch an Irak, an Ägypten und an Sy
rien gehen. Interessant ist, daß nach den vom SIPRI veröffent
lichten Zahlen die Waffenimporte Irans, soweit sie sich ver i f i 
zieren lassen, vergleichsweise gering sind; unter den Waffenim
porteuren der Dr i t ten Welt taucht das Land erst an 20. Stelle 
auf, w ä h r e n d Kriegsgegner Irak die Tabelle anführ t . Als Liefe
ranten Irans nennt das SIPRI Libyen, Korea (Demokratische 
Volksrepublik), Syrien, Israel (!), Westeuropa sowie private 
Waffenhändler 3 . Das vom Sicherheitsrat gegen Südaf r ika ver
häng te Waffenembargo hä l t das SIPRI bezügl ich der Großwaf
fen für effektiv. Anderes Kriegsgerä t stellt Südaf r ika mit t ler
weile selbst her. Nach wie vor geliefert wuiden offenbar Aus rü 
s tungsgegens tände für die südafr ikanische Polizei, wie zum Bei
spiel Hubschrauber (Bundesrepublik Deutschland) und Compu
ter (USA und Großbr i t ann ien ) 4 . 
Geschäfte mi t Kriegswaffen unterliegen heute weitgehend 
staatlicher Kontrolle. Auf der Käufersei te stehen, abgesehen von 
Befreiungsbewegungen oder Aufs tändischen, ohnehin nahezu 
ausschließlich Staaten. Als Waffenverkäufer treten Regierungen 
auf, wenn sie Rüs tungsgü te r aus den Bes tänden ihrer Strei tkräf
te oder aus der Produktion staatlicher Unternehmen veräußern . 
Bei größeren Waffenkäufen von privaten Rüs tungsun te rnehmen 
schließen die beteiligten Regierungen nicht selten Rahmenab
kommen ab, i n denen Liefer- und Zahlungsbedingungen (staat
liche Kredite, Bürgschaften) sowie Fragen der Verwendung be
ziehungsweise der Weitergabe der gelieferten Waffen geregelt 
werden. Regierungsvertreter vermitteln gelegentlich Kontakte 
zwischen interessierten aus ländischen Regierungen und der ei
genen nationalen Rüs tungs indus t r ie . Schließlich machen alle 
führenden westlichen Waffenexportstaaten die Ausfuhr von Rü
s tungsgüte rn von der Erteilung einer staatlichen Exportgeneh
migung abhängig , die somit letztl ich ausschlaggebend übe r das 
Zustandekommen des Geschäfts entscheidet 5. Der Ante i l von 
privaten Waffenhändlern ist, gemessen am Gesamtvolumen des 
internationalen Waffenmarktes, nicht sehr groß; die Zahlenan
gaben schwanken zwischen 2 und lOvH. Allerdings können p r i 
vate Waffenhändler regional durchaus einen nicht unbe t r äch t l i 
chen Einfluß haben, so etwa bei Waffenlieferungen an Bürger 
kriegsparteien oder Terroristen. 
Insgesamt zeigen die Daten der Jahre 1981 bis 1985 ein Stagnie
ren des Waffenmarktes an. Die großen Zuwachsraten i m Rü

stungsgeschäft , wie sie in den siebziger Jahren zu beobachten 
waren, gehören vorerst der Vergangenheit an 6 . Wichtigster 
Grund für diese Entwicklung ist die derzeitige wirtschaftliche 
Schwäche der H a u p t i m p o r t l ä n d e r jener Zeit. Seit die Einnah
men der großen Ölexpor t s taa ten mi t dem drastischen Verfall des 
Ölpreises auf dem Weltmarkt deutlich gesunken sind, fehlt dort 
das Geld für den Erwerb kostspieliger Rüs tungsgüte r . Auch 
scheint nach den Jahren des Booms nunmehr ein gewisser Sä t 
tigungsgrad erreicht zu sein. Eine fällige Erneuerung des te i l 
weise veralteten Waffenbestandes w i r d vor allem von Staaten 
der Dr i t ten Welt i m Hinbl ick auf fehlende Devisen aufgescho
ben. Auch w i r k t es sich mehr und mehr aus, daß die Zahl der 
Anbieter auf dem Waffenmarkt größer geworden ist. Schließl ich 
versuchen die Staaten zunehmend, die Kosten für die A u s r ü 
stung ihrer St re i tkräf te durch den Aufbau einer eigenen Rü
stungsindustrie zu senken. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen: Der derzeitige interna
tionale Waffenmarkt ist ein Käufe rmark t . 

II . Der internationale Handel mit konventionellen Waffen 
als Thema der Vereinten Nationen 

Die Charta der Vereinten Nationen en thä l t keine Bestimmungen 
übe r den internationalen Waffenhandel, i m Gegensatz zur Sat
zung des Völkerbundes , welche diesem Thema gleich zwei Vor
schriften (Art.8 Abs. 5 und Art.23 l i t . d) widmete. Bei der Aus
arbeitung der UN-Charta hatten die USA zunächs t eine Vor
schrift übe r die Begrenzung des Waffenhandels angestrebt, diese 
Absicht aber spä te r wieder aufgegeben. 
Dennoch bot sich für die Vereinten Nationen mehrfach die Gele
genheit, zu diesem Bereich der internationalen Beziehungen 
Stellung zu nehmen. Dabei sind die Ini t ia t iven im Rahmen von 
Abrüs tungsbemühungen deutlich zu trennen von Maßnahmen 
des Sicherheitsrats auf Grund seiner Befugnisse aus Art.39ff. 
(Kapitel V I I : »Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Frie
dens und bei Angriffshandlungen«) der UN-Charta. 

Abrüstungspolitische Bemühungen 

Die Bemühungen innerhalb der Vereinten Nationen, Regelungen 
übe r den internationalen Handel mi t konventionellen Waffen als 
Teil oder Vorstufe einer weltweiten Abrüs tung herbeizuführen, 
waren bisher rar und, soweit sie ü b e r h a u p t unternommen w u r 
den, von wenig Erfolg gekrönt . 
Erstmals i m Herbst 1965 brachte Malta i m 1. Haup tausschuß der 
Generalversammlung einen Resolutionsentwurf 7 ein, der in aus
drückl icher Anlehnung an das zwischen 1924 und 1938 vom Völ
kerbund herausgegebene Statistische Jahrbuch die E inführung 
einer obligatorischen Registrierung aller Ex- und Importe von 
Waffen sowie die regelmäßige Veröffentl ichung des gesammel
ten Materials i m Rahmen der Vereinten Nationen zum Ziel hatte. 
Dieser Entwurf fand jedoch ebensowenig eine Mehrheit wie ein 
von Dänemark , Island, Malta und Norwegen auf der 23. Gene
ralversammlung (1968) in gleicher Richtung unternommener 
Vors toß 8 . Das Aufgreifen der Jahrbuchkonzeption durch den 
damaligen Genera l sekre tä r der Vereinten Nationen, U Thant, i m 
Jahre 19709 fand kaum Beachtung. Die zahlenmäßig größte U n 
te r s tü t zung erzielte noch ein Entsch l ießungsentwurf 1 0 , der i m 
Herbst 1976 von Japan stellvertretend für eine Anzahl weiterer 
Staaten i m 1. Haup tausschuß eingebracht wurde. Der General
sekre tä r sollte beauftragt werden, einen Bericht übe r die M e i 
nungen der Staaten zum internationalen Waffenhandel vorzule
gen sowie eine Studie zum gleichen Thema erarbeiten zu lassen. 
Die Debatte über den Resolutionsentwurf wurde vertagt und 
spä te r nicht wieder aufgenommen. 
Die genannten Vorstöße scheiterten nicht zuletzt am Vorwurf 
aus der Dri t ten Welt, die Offenlegung von Waffentransfers führe 
zu einer Diskriminierung vor allem kleinerer Staaten, die zu 
ihrer legitimen Selbstverteidigung auf den Kauf von Rüstungs
gü te rn angewiesen seien; es diene eher dem Ziel einer allgemei-

124 Vereinte Nationen 4/87 



nen Abrüs tung , die Waffenprodwfction der jeweiligen Staaten zu 
registrieren und zu veröffentl ichen. 
I m Verlauf der von den Vereinten Nationen in den Jahren 1978 
und 1982 abgehaltenen Sondergeneralversammlungen über A b 
rüs tung spielte der Handel mi t konventionellen Waffen kaum 
eine Rolle. Die Ziffern 22 und 85 des Sch lußdokumen t s vom 
3O.Juni 1978 1 1 enthalten in unverbindlicher Form den Wunsch 
nach Verhandlungen zwischen den wichtigsten Waffenexpor
teuren und den Impor t l ände rn übe r eine Begrenzung des inter
nationalen Handels mi t konventionellen Waffen unter Beach
tung des Prinzips der une ingeschränk ten Sicherheit aller Partei
en sowie eines Gleichgewichts auf niedrigerer Ebene. Ausd rück 
l ich hervorgehoben w i r d in diesem Zusammenhang das Recht 
aller Völker unter Kolonia l - oder sonstiger Fremdherrschaft auf 
Unabhäng igke i t und Selbstbestimmung — ein Hinweis darauf, 
daß eine Reduzierung der Waffentransfers nicht zu Lasten von 
Hilfeleistungen an Befreiungsbewegungen gehen soll. Konkrete 
Ini t iat iven der Vereinten Nationen in diesem Bereich blieben 
aus. I m Verlauf der zweiten Sondergeneralversammlung zum 
Abrüs tungs thema gelang es dann nicht einmal, sich auf ein sub
stantielles Sch lußdokument zu einigen 1 2 . 

Embargopolitik des Sicherheitsrats 
Embargofä l le 

Von weit größerem Gewicht waren und sind verschiedene Reso
lutionen insbesondere des Sicherheitsrats, i n denen zu einem 
Waffenembargo gegen bestimmte Staaten aufgerufen w i r d . 
Erstmals anläßl ich des Pa läs t inakonf l ik t s i m Jahre 1948 enthielt 
die Resolution 50 (UN Doc. S/801) des Sicherheitsrats vom 29. 
Mai 1948 die Aufforderung an alle Regierungen, Waffenliefe
rungen in das Krisengebiet zu unterlassen. W ä h r e n d des Korea
krieges (1950-1953) war es die Generalversammlung, die in den 
Resolutionen 498(V) vom l.Februar 1951 und 500(V) vom 18.Mai 
1951 die Volksrepublik China als Aggressor verurteilte und alle 
Mitgliedstaaten aufforderte, an die Volksrepublik China und die 
nordkoreanischen Behörden weder Waffen, Muni t ion oder son
stige Kr iegsaus rüs tung noch atomares Material, Treibstoff oder 
andere für die Herstellung von Waffen benöt ig te Rohstoffe zu 
liefern. 
Von anderer A r t waren und sind die Embargoresolutionen gegen 
Portugal, Südrhodes ien und Südafr ika . 
Die Poli t ik Portugals in seinen damaligen afrikanischen Besit
zungen war seit 1962 Anlaß für zahlreiche Entsch l ießungen von 
Sicherheitsrat und Generalversammlung. Dabei wurde vor a l 
lem der NATO vorgeworfen, sie liefere ihrem Bündn i spa r tne r 
Waffen, welche dieser zur U n t e r d r ü c k u n g der afrikanischen Be
völkerung in seinen Kolonien verwende. Der Sicherheitsrat rief 
in mehreren Resolutionen 1 3 zu einem umfassenden Waffenem
bargo gegen Portugal auf. 
I m Falle Südrhodes iens verurteilte die Generalversammlung in 
ihrer Resolution 2022(XX) vom 5. November 1965 die einseitige 
Unabhäng igke i t s e rk l ä rung durch die Regierung Ian Smith und 
rief dazu auf, »dem Minderheitsregime . . . keinerlei U n t e r s t ü t 
zung« zu gewähren . Das sodann vom Sicherheitsrat ve rhäng te 
Embargo 1 4 umfaßte neben Waffen und sonstigen mi l i tä r i schen 
Ausrüs tungsgü te rn i m engeren Sinne auch Rohöl und dessen 
Produkte und sah schließlich sogar den Abbruch aller w i r t 
schaftlichen Beziehungen vor. 
Während sich die Embargoresolutionen des Sicherheitsrats ge
genüber Portugal und Südrhodes ien auf Grund der weiteren 
politischen Entwicklung zwischenzeitlich erledigt haben, be
schäftigt die Apartheidpoli t ik der südafr ikanischen Regierung 
nach wie vor die Organe der Vereinten Nationen. I n seinen Reso
lu t ionen 1 5 e rk lä r te der Sicherheitsrat die Pol i t ik der Rassentren
nung zu einer S tö rung beziehungsweise Bedrohung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit. Das gleichzeitig 
verhäng te Waffenembargo gegen Südaf r ika wurde nach und 
nach auch auf Ersatzteile, Lizenzen oder Patente zur Herstel
lung von Rüs tungsgüte rn , ferner auf jede technische oder f i 
nanzielle Hilfe zum Aufbau einer eigenen Rüs tungs indus t r ie 

und schließlich auf alle Formen mi l i tä r i scher Kooperation aus
gedehnt. Zuletzt mi t Resolution 591 vom 28. November 1986 1 6 

versuchte der Sicherheitsrat, noch verbliebene Lücken des Em
bargos zu schließen, indem nunmehr auch alle Aus rüs tungsge
gens tände , die bei der südafr ikanischen Polizei Verwendung f i n 
den können, erfaßt werden. 

Bindungswirkung 

Die Embargopraxis des Sicherheitsrats hat verschiedentlich die 
Frage aufgeworfen, ob den jeweiligen Resolutionen bindende 
Wirkung zukommt. Der Sicherheitsrat kann sowohl unverbind
liche Empfehlungen aussprechen, insbesondere i m Rahmen sei
ner Zus tänd igke i t en nach Kapi te l V I der UN-Charta übe r die 
»friedliche Beilegung von Strei t igkei ten« (vgl. Ar t . 36), er kann 
jedoch auch, bei Vorliegen der Voraussetzungen des Ar t . 39 der 
UN-Charta (Feststellung, daß »eine Bedrohung oder ein Bruch 
des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt«), verbindliche 
M a ß n a h m e n beschließen, wie sie in A r t . 41 und 42 der UN-Char
ta vorgesehen sind. Selbst bei Entscheidungen nach Kapi te l V I I 
hat der Sicherheitsrat, wie A r t . 39 (zweiter Halbsatz: »er gibt 
Empfehlungen ab oder beschließt, welche M a ß n a h m e n . . . zu 
treffen sind . . .«) zeigt, die Wahl zwischen unverbindlichen 
Empfehlungen und bindenden Maßnahmen . 
Der Grund für die bisweilen zweifelhafte Rechtsnatur der Reso
lutionen des Sicherheitsrats ist i n dessen Praxis zu finden, die 
Rechtsgrundlage seiner Entsch l ießungen nicht selten offen zu 
lassen, wei l zwischen den Mitgliedern keine Einigung bei der 
Beurteilung einer bestimmten Situation zu erzielen ist. U m 
ü b e r h a u p t eine Äußerung herbeizuführen, die nicht am Veto 
eines der fünf S tänd igen Mitglieder scheitert, w i r d nach K o m 
promißformeln gesucht, die eine Festlegung gemäß den Vor
schriften der Charta, insbesondere nach A r t . 39, gerade zu ver
meiden suchen. 
F ü r die Verhängung eines verbindlichen Waffenembargos ist als 
Rechtsgrundlage A r t . 41 der UN-Charta heranzuziehen. Bei den 
Portugal, Südrhodes ien und Südaf r ika betreffenden Embargo
beschlüssen w i r d jedoch diese Vorschrift als Rechtsgrundlage 
nur in den i m Falle Südrhodes iens ergangenen Resolutionen 232 
vom 16. Dezember 1966 und 253 vom 29. Mai 1968 ausdrück l ich 
genannt. Bei dem gegen Portugal ve rhäng ten Embargo fehlt jeg
licher Hinweis auf die Rechtsgrundlage. 
Von praktischem Interesse ist die aufgeworfene Frage nach wie 
vor i m Falle Südaf r ikas . I n Resolution 418 vom 4. November 
1977 heißt es i m Vorspruch, nachdem zuvor auf die Resolu
t ion 181 vom 7. August 1963 und andere Resolutionen mi t einem 
freiwilligen Waffenembargo hingewiesen und sodann die Ü b e r 
zeugung geäußer t worden war, daß ein verbindliches Waffenem
bargo für eine weltweite Beachtung notwendig sei (». . .daher 
gemäß Kapi te l V I I der Charta der Vereinten Nationen han
delnd. . .«). Zwar ist diese Feststellung, für sich genommen, i m 
Hinbl ick auf die hier interessierende Frage ebenfalls nicht ein
deutig, da der Rat, wie dargelegt, i m Rahmen von Kapi te l V I I 
sowohl unverbindliche Empfehlungen als auch bindende Maß
nahmen beschl ießen kann. Bei Heranziehung der beiden unmit 
telbar vorangehenden E r w ä g u n g e n gelangt man jedoch zu dem 
Ergebnis, daß mi t dieser einstimmig verabschiedeten Resolution 
ein verbindliches Waffenembargo beschlossen wurde, nachdem 
das in den f rüheren Resolutionen ausgesprochene Embargo auf 
freiwill iger Grundlage nicht das gewünsch te Ergebnis gezeigt 
hatte. Letzte Zweifel hat der Sicherheitsrat selbst i n nachfolgen
den, ebenfalls jeweils einstimmig ergangenen Resolutionen zu 
Südaf r ika beseitigt, i n denen ausdrück l ich auf den verbindl i 
chen Charakter der Resolution 418 hingewiesen wurde 1 7 . 
Somit ist festzuhalten, daß seit der Resolution 418 ein bindendes 
Waffenembargo gegenüber Südaf r ika besteht. Anzumerken ist, 
daß dieses Embargo mi t der Stimme der Bundesrepublik 
Deutschland beschlossen worden ist, die seinerzeit erstmals als 
n ich ts tändiges Mitgl ied i m Sicherheitsrat Sitz und Stimme hat
te. Gemäß der Kollisionsregelung in Ar t . 103 der UN-Charta 
geht die Verpflichtung zur Beachtung des Embargos allen Oblie-
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genheiten etwa aus langfristigen bilateralen Vereinbarungen 
mi t Südaf r ika über eine Zusammenarbeit auf mi l i tä r i schem Ge
biet vor. 

Verantwortlichkeit 

Verstöße gegen das verbindliche Waffenembargo des Sicher
heitsrats betreffend Südafr ika haben eine völkerrecht l iche Ver
antwortl ichkeit des jeweiligen Lieferstaates zur Folge. Dabei 
ergeben sich vor dem Hintergrund der Praktiken auf dem inter
nationalen Waffenmarkt einige Besonderheiten. 
Der Staat haftet als Völkerrechtssubjekt ausschließlich für völ
kerrechtswidriges Verhalten seiner Organe. Ferner haftet er für 
solche Körperschaf ten, Anstalten oder Unternehmen, die zwar 
entweder als öffent l ich-rechtl iche Gebiets- oder Pe r sona lkör 
perschaften oder als Gesellschaften des Privatrechts gegenüber 
dem Staat eine organisatorische Se lbs tändigke i t besitzen, die 
aber mi t typischerweise hoheitlichen Tät igkei ten betraut s ind 1 8 . 
Keinesfalls jedoch haftet der Staat für das völker rechtswidr ige 
Verhalten von Privatpersonen; es fehlt i n diesen Fäl len an einem, 
dem jeweiligen Staat allein zurechenbaren Verhalten seiner Or
gane. Allerdings kann eine Haftung des Staates in diesem Z u 
sammenhang dann eintreten, wenn zu dem privaten Handeln ein 
eigenständiges völkerrechtswidr iges Verhalten staatlicher Or
gane t r i t t . I n Betracht kommen hier i n erster Linie die Verlet
zung prävent iver Schutz- und Verhinderungspflichten sowie die 
ve r säumte oder ungenügende Ahndung völker rechtswidr iger 
Akte nach nationalem Recht 1 9 . 
Stellt sich die Lieferung von Rüs tungsgü te rn als Verstoß gegen 
ein verbindliches Waffenembargo des Sicherheitsrats und damit 
als Verletzung geltenden Völkerrechts dar, so ist eine entspre
chende völkerrecht l iche Verantwortlichkeit des Staates, von 
dessen Terr i tor ium die Lieferung stammt, nur gegeben, wenn 
diesem Staat i m Hinbl ick auf die Lieferung ein mittels seiner 
Organe begangenes völkerrechtswidr iges Verhalten zugerechnet 
werden kann. Dies ist zunächs t dann der Fall , wenn der Staat 
selbst als Vertragspartner bei der Liefervereinbarung auftri t t , 
indem er aus eigener staatlicher Produktion oder aus Bes tänden 
seiner S t re i tkräf te das gewünsch te Material ve räußer t bezie
hungsweise zur Verfügung stellt. Hierher gehören auch die Waf
fengeschäfte der sogenannten S taa t shande l s l änder , allen voran 
der Sowjetunion. 
Ebenfalls als Organverhalten dem jeweiligen Staat zurechenbar 
ist die Lieferung von aus der Produktion staatlicher Unterneh
men stammender Rüs tungsgü te r durch organisatorisch selb
s tändige öffent l ich-recht l iche Körperschaf ten, die der staatli
chen Aufsicht unterfallen, etwa wenn die Verkäufe von einer ge
genüber der Exekutive ausgegliederten staatlichen Behörde vor
genommen werden, die jedoch den Weisungen der Exekutive 
unterliegt. 
Steht das liefernde Rüs tungsun te rnehmen hingegen zwar i m 
Eigentum des Staates, ist es jedoch privatrechtlich organisiert, 
so kann dessen Verhalten dem Staat nicht ohne weiteres als des
sen Organhandeln i m völkerrecht l ichen Sinne zugerechnet wer
den, denn die Herstellung und der Verkauf von Rüs tungsgü te rn 
gehören nicht unbedingt zu den typischerweise hoheitlichen Tä
tigkeiten. Allerdings kann die innerstaatliche formalrechtliche 
Struktur eines solchen Unternehmens — privatrechtlich oder 
öffentl ich-rechtl ich — für den Bereich des Völkerrechts kein 
bestimmender Faktor sein, maßgebl ich ist vielmehr seine tat
sächl ich ausgeübte Funktion. Somit stellt sich die Frage nach 
der faktischen Wahrnehmung staatlicher Interessen durch for
malrechtlich private Inst i tut ionen 2 0 . I n diesen Fäl len w i r d es 
darauf ankommen, ob das fragliche Unternehmen nicht nur or
ganisatorisch, sondern auch sachlich vom Staat u n a b h ä n g i g ist. 
Besteht die Möglichkeit der Einf lußnahme durch staatliche Or
gane und nutzen diese die ihnen gegebenen Befugnisse etwa zum 
Abschluß außenpol i t i sch e rwünsch te r Waffengeschäfte, dann ist 
die Lieferung dem Staat unmittelbar zuzurechnen. 
Eine völkerrecht l iche Verantwortlichkeit des Staates kann sich 
ferner dann ergeben, wenn staatliche Organe, etwa die jewei l i 

gen Auslandsvertretungen, das Zustandekommen privater Waf
fengeschäfte vermitteln. 
Eine Besonderheit stellt die in allen wichtigen westlichen Rü
s tungsexpor t l ände rn bestehende Genehmigungspflicht für Waf
fenausfuhren dar. Bei der Entscheidung ü b e r die Erteilung der 
Genehmigung läßt sich der Staat von außen- , sicherheits- und 
bündnispol i t i schen Erwägungen sowie von wirtschafts- und ar
beitsmarktpolitischen Gesichtspunkten leiten, m i t h i n von K r i 
terien, die der Erfül lung seiner hoheitlichen Aufgaben zuzuord
nen sind. Er te i l t der Staat durch seine zus tänd igen Organe eine 
Exportgenehmigung für eine private Waffenlieferung, die gegen 
ein verbindliches Waffenembargo des Sicherheitsrats verstößt , 
so t r i f f t ihn selbst die völkerrecht l iche Verantwortl ichkeit für 
sein eigenes Organverhalten, das die Lieferung ermögl icht hat. 
Allerdings ist eine allgemeine völkerrecht l iche Verpflichtung 
zur E inführung derartiger staatlicher Exportkontrol len für die 
Ausfuhr von Rüs tungsgüte rn zu verneinen. Jedoch kann eine 
solche Verpflichtung in einem konkreten Fal l entstehen. So hat 
der Sicherheitsrat i n seiner Resolution 473 vom 13. Juni 1980 
hinsichtlich Südafr ikas die Mitgliedstaaten aufgefordert, alle 
notwendigen Schritte, auch i m Rahmen der nationalen Gesetz
gebung, zur Verhinderung von Waffenexporten nach Südafr ika 
einzuleiten. Bekräft igt w i r d dies in Resolution 591 vom 28. No
vember 1986, wor in alle Staaten ersucht werden, i n ihren natio
nalen Rechtsvorschriften auch Strafen vorzusehen, die zur A b 
schreckung von Verstößen gegen das Waffenembargo geeignet 
sind; ferner werden die Staaten ersucht, M a ß n a h m e n zu ergrei
fen, um Verstöße zu untersuchen und künft ige Umgehungen zu 
verhindern 2 1 . Rechtswidrige, wei l gegen innerstaatliche Bestim
mungen vers toßende Umgehungen eines Waffenembargos durch 
private Unternehmen sind nicht in jedem Fal l dem Staat zuzu
rechnen. Hinzukommen muß, daß dieser die Verstöße nicht oder 
nicht ausreichend ahndet und dadurch zukünft igen Verstößen 
Vorschub leistet. Versäumt der Staat allgemein, sein innerstaat
liches Recht an die internationale Verpflichtung anzupassen, so 
reicht dieses Unterlassen allein freilich für eine völkerrecht l iche 
Verantwortlichkeit nicht aus. Der latente Widerspruch zum Völ
kerrecht w i r d erst aktualisiert, wenn ta tsächl ich Waffen durch 
Private unter Verletzung des Embargos geliefert werden, ohne 
daß der Staat dies — mangels gesetzlicher Grundlage — verhin
dern kann. 

III . Ausblick 

Das Waffenembargo des Sicherheitsrats gegen Südafr ika w i r d 
seine Ak tua l i t ä t wohl noch geraume Zeit behalten. Hingegen 
zeichnen sich i m Rahmen der allgemeinen Abrüs tungsdeba t t e 
derzeit keine neuen Ini t ia t iven der Vereinten Nationen in Rich
tung auf eine Regelung des internationalen Handels mit konven
tionellen Waffen ab. Die Schwierigkeiten in diesem Bereich sind 
auch nicht zu übersehen . I m Gegensatz zum Nuklearsektor wer
den von Besch ränkungen konventioneller Rüstungst ransfers na
hezu alle Staaten unmittelbar i n ihrer Eigenschaft als Käufer 
betroffen; eine effektive Einigung auf bestimmte Verhaltensre
geln setzt daher die Zustimmung der Staatengemeinschaft vor
aus. Der hierzu notwendige politische Wille scheint zur Zeit 
noch allgemein zu fehlen. 
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Militärischer Griff ins All? 
Die Bemühungen der UN um die Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum 

STEPHAN FREIHERR VON WELCK 
1. Wettrüsten im Weltraum 

Die »Verhütung eines Wet t rüs tens i m Wel t raum« steht seit dem 
Jahre 1981 regelmäßig auf der Tagesordnung der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen. I n den Resolutionen, die die 
Generalversammlung zu diesem Thema verabschiedet hat, w i r d 
immer wieder gefordert, daß die Erforschung und Nutzung des 
Weltraums ausschließl ich friedlichen Zwecken dienen soll, wer
den die Gefahren beschworen, die ein Rüs tungswet t lauf i m A l l 
für die gesamte Menschheit mi t sich bringen w ü r d e , und die i m 
Weltraum aktiven Staaten, insbesondere die beiden G r o ß m ä c h 
te, aufgefordert, alles zu tun, um ein Wet t rüs ten i m Weltraum zu 
vermeiden. 
Der unbefangene Leser dieser Entsch l ießungen könn te auf 
Grund der darin gewähl t en Formulierungen meinen, daß es zur 
Zeit noch darum gehe, ein Übergrei fen des Rüs tungswet t laufs 
auf den Weltraum zu verhindern, daß er also bisher noch nicht 
zum Austragungsort mi l i tä r i scher Rival i tä ten geworden sei. 
Dies w ä r e jedoch ein Trugschluß. Denn seit die Sowjetunion i m 
August 1957 die erste Interkontinentalrakete SS-6 erfolgreich 
getestet und weniger als drei Monate danach mi t einer kaum 
veränder ten Version dieser Rakete den ersten küns t l i chen E r d 
satelliten S p u t n i k i i n eine Erdumlaufbahn gebracht hat, liegen 
die beiden Großmäch te i n einem immer schneller werdenden 
Wettlauf um die Beherrschung und Nutzung des Weltraums. 
Die von beiden Seiten in der Öffentl ichkeit hervorgehobenen 
Programme und Projekte zur wissenschaftlichen Erforschung 
und wirtschaftlichen Nutzung des Weltraums können nicht dar
über h inwegtäuschen , daß i m Vordergrund dieses Wettlaufs 
ganz eindeutig die mi l i tä r i sche Nutzung steht. Das w i r d nicht 
nur daran deutlich, daß beide Wel tmächte weit mehr als die 
Hälfte ihres Weltraumbudgets für mi l i tä r i sche Aufgaben ausge
ben 1 . Auch der Ante i l mi l i tär isch genutzter Satelliten an der 
Gesamtzahl der al l jährl ich in eine Erdumlaufbahn gebrachten 
Satelliten läßt darauf schließen, wie sehr der Wettlauf zwischen 
der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten um die Beherr
schung und Nutzung des Weltraums von mi l i tä r i schen Interes
sen dominiert w i r d . So hatten von den 114 Satelliten, die die 
Sowjetunion i m Jahre 1986 gestartet hat, etwa 100 mil i tä r i sche 
Aufgaben, und von den i m gleichen Zeitraum gestarteten neun 
amerikanischen Satelliten — diese geringe Zahl e rk lä r t sich 
durch den Ausfall des Space Shuttle nach dem Challenger-
Unglück i m Januar 1986 und den folgenden mißglückten Starts 
von Ti tan- und Delta-Raketen — hatten fünf mi l i tä r i sche Auf
gaben 2. 
Die mil i tär ische Macht beider Großmäch te häng t heute nicht 
nur vom Einsatz ballistischer Interkontinentalraketen ab, deren 
Flugbahnen i n der Regel zu mehr als 70 Prozent i m Weltraum 
verlaufen. Vielmehr basiert die Verteidigungsstrategie beider 
Seiten i n hohem Maße auf dem Einsatz von Kommunikations-, 
Aufklärungs- , Wetterbeobachtungs-, Navigations- und Geodä 
sie-Satelliten, ohne die eine verläßl iche globale Ü b e r w a c h u n g 
der mi l i tä r i schen Operationen des Gegners, die F r ü h w a r n u n g 

vor gegnerischen Offensivmaßnahmen, die Aufrechterhaltung 
der Nachrichtenverbindungen zwischen Kommandozentralen 
und operativen Einheiten sowie der zielgenaue Einsatz ba l l i s t i 
scher Raketen nicht mehr denkbar ist. 
Die herausragende verteidigungspolitische Bedeutung von bal 
listischen Raketen und Satelliten führte wiederum zur Entwick
lung von Raketenabwehrsystemen (ABM), mi t denen gegneri
sche Raketen auch schon w ä h r e n d ihres Anflugs durch den Welt
raum vernichtet werden sollen, sowie zur Erprobung und Bereit
stellung von Antisatellitenwaffen (ASAT), die mi l i tä r i sch ge
nutzte Satelliten i m Weltraum zers tören oder doch außer Funk
t ion setzen sollen. 
Das vom amerikanischen P räs iden ten i m März 1983 ini t i ier te 
SDI-Forschungsprogramm — SDI steht für die Tnitiative zur 
Strategischen Verteidigung< — ist somit lediglich ein weiterer 
Schritt i n dem Bemühen beider Wel tmächte , das A l l mi l i tä r i sch 
zu nutzen. Die Umsetzung der Ergebnisse dieses Forschungs
programms in praktische M a ß n a h m e n w ü r d e jedoch einen qua
l i tat iven Sprung i m Wettlauf der beiden Mächte um mil i tä r i sche 
Vorteile i m Weltraum bedeuten. Denn sie w ü r d e erstmals dazu 
führen, daß mi l i tä r i sche Systeme i m Weltraum stationiert wer
den, die selbst eine zers törer ische Wirkung ausüben können , und 
nicht nur Systeme, die wie Satelliten, Weltraumstationen oder 
-Plattformen den Einsatz von Waffen auf der Erde vom Welt
raum aus un te r s tü tzen . Insofern kommt dem SDI-Forschungs
programm i m Rahmen des anhaltenden Wet t rüs tens i m Welt
raum eine spezifische Bedeutung zu. 
Schließl ich m u ß darauf hingewiesen werden, daß nicht allein die 
beiden Großmäch te den Weltraum mil i tär isch nutzen, sondern 
daß sich seit einigen Jahren auch andere Staaten am Rüs tungs 
wettlauf ins A l l beteiligen. So verfügen China, Frankreich und 
Großbr i t ann ien nicht nur übe r ballistische Raketen, sondern 
haben auch Aufk lä rungs - und Kommunikations-Satelliten ge
startet: China hat seit Mi t te der sechziger Jahre Mittelstrecken
raketen und seit der ersten Hälfte der siebziger Jahre auch Inter
kontinentalraketen sowie mi l i tä r i sche Aufk lä rungs - und K o m 
munikations-Satelliten zur Verfügung. Großbr i t ann ien nutzt 
seit 1974 mil i tä r i sche Kommunikations-Satelliten (Skynet) und 
Frankreich hat 1985 ein mil i tär isches Satell i ten-Kommunika
tionssystem (Syracuse/Telecom-1) sowie 1986 ein Aufk lä rungs-
Satellitensystem mi t be sch ränk t e r mi l i tä r i scher Nu tzungsmög
lichkeit (Spot/Helios) i n Betrieb genommen. A n der nächs ten 
Generation dieses Satellitensystems w i l l sich auch Italien betei
l igen 3 . 

2. Erste Weltraum-Abrüstungsinitiativen 
in den Vereinten Nationen 

Die B e m ü h u n g e n der Weltorganisation um die Verhinderung 
eines Wet t rüs tens i m Weltraum gehen bis auf das Jahr 1957 
zurück . Sie wurden — und werden auch heute noch — durch 
zwei Faktoren wesentlich bestimmt: einmal durch das Interesse 
jeweils einer der beiden Wel tmächte , einen wirkl ichen oder ver-
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